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 
2014/397 

Kanton Basel-Landschaft Regierungsrat  

Vorlage an den Landrat  

 Beantwortung Interpellation von Urs Hess und Philipp Schoch vom 27. November 2014 be-

treffend ARA Rhein – massive Geruchsbelästigung 

vom 02. Dezember 2014 

1. Ausgangslage 
 
Am 27. November 2014 reichten Urs Hess und Philipp Schoch die Interpellation betreffend ARA 
Rhein – massive Geruchsbelästigung mit folgendem Wortlaut ein: 
 
Die ARA Rhein verbreitet seit Monaten sehr penetrante Gerüche. Diese führen auch immer wieder 
zu Feuerwehreinsätzen. Je nach Windsituation sind die Gemeinden Muttenz, Birsfelden und Augst 
ebenfalls betroffen. Von Seiten der Geschäftsleitung wird immer Besserung versprochen, doch lei-
der fehlen bemerkbare Resultate. Die Prattler Bevölkerung hat den Eindruck, dass hier die wahren 
Gründe absichtlich verschleiert werden. Die rund 40‘ 000 Betroffenen haben Anrecht auf eine so-
fortige Klärung und Behebung der Situation. Es darf nicht bis 2016 zugewartet werden, jetzt muss 
sofort gehandelt werden! 
 
Deshalb bitte ich den Regierungsrat um Beantwortung folgender Fragen: 
 
 
2. Die gestellten Fragen beantwortet der Regierungsrat wie folgt: 
 
Allgemeines 
 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft nimmt die in den letzten Monaten immer wieder-
kehrenden Gestankbelästigungen der Bevölkerung in Pratteln und den Nachbargemeinden sehr 
ernst. Er fordert dezidiert die Verantwortlichen der ARA Rhein alles nur Denkbare und Machbare 
vorzukehren, damit diese untragbaren Zustände sofort aufhören. Zudem erwartet der Regierungs-
rat von der ARA Rhein und den angeschlossenen Industrieunternehmen eine transparente und so-
fortige Information über die jeweiligen Entwicklungen und eingeleiteten Massnahmen. Auf Wunsch 
des Kantons fand bereits am 5. November 2014 eine ausserordentliche Verwaltungsratssitzung 
der ARA Rhein statt. Eine weitere VR Sitzung findet am 15. Dezember 2014 statt. Zudem begleiten 
und überwachen das AUE und das LHA eng die eingeleiteten Massnahmen in der ARA Rhein.  
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Zu den Fragen im Einzelnen 
 
1. Was ist der effektive Grund für den Gestank? 
 

Nach Angaben der ARA Rhein und des Lufthygieneamtes sind flüchtige schwefelhaltige Ver-
bindungen die Ursache für diesen Gestank. Diese Stoffe stinken bereits in geringsten Kon-
zentrationen sehr stark unangenehm und lästig. In den gemessenen Konzentrationen sind 
diese Verbindungen für Mensch und Umwelt nicht gefährlich. Die bisherigen Untersuchungen 
bestätigen die Entstehung dieser Stoffe unter ungünstigen Bedingungen durch Bakterien be-
reits in den Puffertanks. Normalerweise knacken spezielle Bakterien in der später folgenden 
Biologiestufe der Kläranlage die Chemieverbindungen in den Industrieabwässern, so dass die 
Reste ohne Gestank und gesetzeskonform in den Rhein abgeleitet werden können. 
 
Um Gestank zu vermeiden, muss man also die Ursache für die ungünstigen Bedingungen fin-
den. Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen werden diese Bedingungen in der ARA 
Rhein sehr wahrscheinlich wiederum durch bestimmte Abwässer verursacht. Durch die verän-
derte Industrielandschaft in Schweizerhalle – über Jahrzehnte dominierende Chemiebereiche 
wie die Farbstoffproduktion sind verlagert worden – hat sich auch der Abwassermix inhaltlich 
stark verändert. Abwässer sind teilweise besser abbaubar und hemmen so empfindliche Bak-
terien nicht in gewohnter Weise. Für die ARA Rhein ist die Aufgabe viel komplexer geworden. 
 
Sie ist aber die letzte Reinigungsstufe der angeschlossenen Unternehmen vor dem Rhein, und 
muss zwingend alle gesetzlichen Auflagen einhalten – auch die für die Luft! 

 
2. Wird nur Abwasser gereinigt, welches in den angeschlossenen Betrieben anfällt? 
 

In der ARA Rhein wurden 2013 laut Jahresbericht knapp über 6 Mio. m3 Abwasser behandelt. 
Davon stammen rund 2 Mio. m3 aus der Industrie; d.h. aus den angeschlossenen Unterneh-
men wie Novartis, Bayer, Clariant, Rohner, SI Group und CABB. Nach Angaben des neu ge-
gründeten Infraparks Baselland in Schweizerhalle wurden in die ARA Rhein zusätzlich zu den 
Abwässern aus diesen Unternehmen rund 5‘200 m3 industrielle Abwässer aus der Schweiz – 
und nicht aus dem Ausland – via AVORA, der Abwasservorbehandlungsanlage des Infra-
parks, eingeleitet. 

 
3. Es geht das Gerücht um, dass seit ein paar Monaten „fremdes Abwasser“ aus anderen Län-

dern zugeführt und gereinigt wird. Ist dem so und wenn ja, besteht dafür eine entsprechende 
Betriebsbewilligung? 

 
Laut Aussagen des Infraparks Baselland wurde im Jahre 2011 von einer Kollegialfirma aus 
Antwerpen ausnahmsweise Abwasser entgegengenommen (siehe Beilage). Diese Abwässer 
wurden in der Abwasservorbehandlungsanlage, der sogenannten AVORA, im Infrapark Basel-
land behandelt und in die ARA Rhein eingeleitet. Die AVORA besitzt eine Bewilligung der BUD 
zur Annahme und Zwischenlagerung von flüssigen Sonderabfällen und zum Betrieb der Anla-
ge datiert vom 7. März 2007 respektive - in einer neueren Fassung - vom 6. Juni 2012. 
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4. Ist die Lieferantin des geruchsbildenden Abwassers bekannt und kann die Einleitung dieses 
Wassers verboten werden? 

 
Der Gestank am letzten Wochenende ist plötzlich nach drei geruchsfreien Wochen erneut auf-
getreten. Als Beilage zu der Beantwortung dieser dringlichen Interpellation finden Sie gra-
phisch dargestellt die Messwerte der stinkenden Stoffe nach dem Biofilter. Die Ursache für 
diesen plötzlichen Gestanksausbruch ist noch nicht abschliessend bekannt. An der am letzten 
Montagabend vom AUE einberufenen Krisensitzung mit den wichtigsten Vertretern der einlei-
tenden Industrie und der ARA Rhein wurde aber als eine Sofortmassnahme die lückenlose 
Aufklärung der in den letzten Wochen eingeleiteten Abwässer aller Unternehmen beschlos-
sen. 
 
Plötzlich auftretender Gestank heisst plötzlich veränderte Bedingungen in der ARA Rhein und 
somit ein „neues“ Abwasser als Ursache. Es gilt also herauszufinden wo was eingeleitet wurde 
bzw. warum dieses Abwasser „neu“ die Bakterien aktiviert und nicht mehr hemmt wie früher. 

 
5. Welche Massnahmen werden ergriffen, um den Gestank vor 2016 in den Griff zu bekommen, 

denn dieser Zustand ist für die Bevölkerung nicht haltbar? 
 

Der Verwaltungsrat der ARA Rhein hat, wie bereits den Medien mitgeteilt, Mitte Oktober 2014 
ein Projekt zur Optimierung der Abluftreinigung inklusive Geruchsbeseitigung mit höchster Pri-
orität bei externen Spezialisten in Auftrag gegeben (siehe Beilage). Dabei geht es um den Er-
satz der bisherigen Biofilteranlage, die nicht mehr in der Lage ist, die geruchsintensiven Sub-
stanzen vollständig zu eliminieren. Eine neue moderne thermische Abluftreinigung kann erst 
im 1. Quartal 2016 in Betrieb genommen werden. Heute strömen durch den Biofilter  
247 Mio. m3 pro Jahr. Um diese Mengen zu reinigen müssen technische Anlagen entspre-
chend dimensioniert und gebaut werden. Man kann diese nicht „ab der Stange kaufen“.  
 
Um die Geruchsbelästigung schneller unter Kontrolle zu bringen, wurden an der Krisensitzung 
am letzten Montag zu der bereits vorher genannten Massnahme u.a. folgende zusätzlich be-
schlossen: 
 
Hemmung der unerwünschten bakteriellen Aktivität im Puffertank und weiteren Anlagenteilen 
durch Zudosierung von chemischen Oxidationsmitteln. 
 
Entfernung und Verbrennung des Schlammes aus bestimmten Anlagenteilen der ARA und 
damit Entlastung der Anlage.  
 
Analyse der in der ARA ablaufenden biologischen Prozesse unter Beizug weiterer Experten. 

 
6. Ist es möglich, vor Weihnachten 2014 diese Gerüche zu eliminieren und wie? 

 
Die oben beschriebenen Massnahmen sind sicher richtig und mit höchster Priorität umzuset-
zen. Die Wahrscheinlichkeit eines neuen Ereignisses wird dadurch minimiert. Die Einführung 
einer „Qualitätskontrolle“ am Einlauf der ARA Rhein ist trotz der enormen Abwassermengen 
und des Mix aus mehreren Unternehmen der richtige Weg. Erst die Installation der neuen Ab-
luftreinigung wird eine Geruchsfreiheit garantieren können. 
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Ein Entzug der Betriebsbewilligung für die ARA Rhein ist als „ultima ratio“-Massnahme des 
AUE als Aufsichtsbehörde zu betrachten. Das AUE hat sich in den letzten Tagen vom Ernst 
der Lage und vom Verantwortungsbewusstsein der involvierten Unternehmen und der ARA 
Rhein überzeugen können. Der Schaden eines Totalausfalls der ARA Rhein und der damit 
verbundenen Produktionen und Arbeitsplätze wäre, auch für den Kanton, immens. Deshalb 
müssen hier ARA Rhein, Unternehmen und der Kanton gemeinsam und konstruktiv an einer 
raschen Lösung des Problems zum Wohle der Bevölkerung von Pratteln und den angrenzen-
den Gemeinden arbeiten! 

 
 
 
Liestal, 02. Dezember 2014  Im Namen des Regierungsrates 

 Der Präsident: 

 Isaac Reber 

 Der Landschreiber: 

 Peter Vetter 
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